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Stadt Vetschau/Spreewald

Diskussionsinhalt:

Die Stadt Vetschau/Spreewald unterstützt Vereine und Privatpersonen in Vetschau/Spreewald
die gemeinnützig tätig sind und die Zuwendungsvoraussetzungen gem. Pkt. 2 der „Richtlinie
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren und
Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald“ vom 23.04.2020
erfüllen.

Zum 31.12.2024 verzeichnete die Kernstadt Vetschau mit den Ortsteilen insgesamt 7.728
Einwohner. Gem. Pkt. 5 S. 2 der Richtlinie werden 2,00 € pro Einwohner bereitgestellt.
Für 2025 stehen zur Förderung von Kunst und Kultur, Heimat- und sonstige Kulturpflege,
allgemeine Sportförderung und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 15.474,00 Euro
zur Verfügung.

Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:

1. 5.762,00 Euro an die Ortsteile gemäß Pkt. 3.2 der Richtlinie
Über die Verwendung der Zuwendungen in den Ortsteilen entscheiden die Ortsbeiräte
eigenständig.
Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel aus dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt nachweislich
gem. den Vorgaben der Richtlinie. Die Prüfung der Nachweise findet derzeit statt.
Übertragungen in das Jahr 2025 wurden aus den Ortsteilen nicht beantragt.

2. 9.712,00 Euro an die Zuwendungsberechtigten der Kernstadt gemäß Pkt. 3.1 der
Richtlinie

Über die Anträge für die Stadt Vetschau/Spreewald entscheidet der Bürgermeister nach der
Beteiligung des Sozialausschusses.
Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel aus dem Haushaltsjahr 2024 für die Kernstadt
erfolgte nachweislich gem. den Vorgaben der Richtlinie. Die Prüfung der Nachweise findet
derzeit statt.
Zum Antragsschluss für die Kernstadt am 01.04.2025 lagen 20 Anträge von 13 Antragstellern
mit einer beantragten Zuwendungssumme in Höhe von 12.600,00 Euro vor (siehe Anlage 1).
Zusätzlichen kamen 3 Anträge aus den Ortsteilen i.H.v. 1.000,00 Euro.
Insgesamt wurden somit für das Jahr 2025 13.600,00 Euro beantragt.

Insgesamt wurden in etwa gleich viele Anträge wie im Vorjahr gestellt.
Die einzelnen Anträge wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten geprüft, z.B. Höhe der
Förderung in den Vorjahren, der Verwendungszweck oder die Förderung mehrere Projekte
desselben Antragstellers sowie die Auswirkungen des Projektes auf die Stadt Vetschau/
Spreewald insgesamt. Hierbei gab es Einkürzungen der beantragten Mittel bis hin zur
Ablehnung, da die Anträge nicht der Vorgaben der Richtlinie entsprachen.
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Betreff
Zuwendungen für das Jahr 2025 gemäß „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der
Stadt Vetschau/Spreewald"
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Aus den Ortsteilen kamen in diesem Jahr weniger Anträge, da die Vereine im Vorfeld darüber
informiert wurden, diese über das Ortsteilbudget zu beantragen. Zwei Anträge wurden somit
über den entsprechenden Ortsbeirat genehmigt, ein Antrag über das Budget der Kernstadt.
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